
Sozialgesetzgebung
 Koordination und Unionsbürgerrichtlinie (UBRL)

Das Personenfreizügigkeitsabkommen enthält umfangreiche Regelungen im Bereich der Ko-
ordination der Sozialgesetzgebung. Die anwendbaren EU-Regeln sind abschliessend mit Zitat 
und Datum ihrer Erlasse aufgeführt. Unter dem heute geltenden statischen Charakter der Bi-
lateralen Abkommen gelten die EU-Regeln so, wie sie abgemacht sind. Seitherige Änderungen 
der EU Regeln gelten nicht, wenn sie nicht im Einverständnis mit der Schweiz ausdrücklich 
und, mit Zitat und neuem Datum geändert wurden.
Die Unionsbürgerrichtlinie der EU enthält ebenfalls Regeln im Bereich der Koordination der 
Sozialgesetzgebung. Sie gelten derzeit in der Schweiz nur, soweit sie ausdrücklich mit Zitat und 
Datum in einem Bilateralen Abkommen abgemacht sind.
Das ändert sich mit Art 5 des Rahmenabkommens. Unter dem System der dynamischen Rechts-
übernahme gelten nicht mehr die zwischen der Schweiz und der EU abgemachten, im Detail 
zitierten EU-Regeln, sondern generell alle EU Regeln „in den Bereichen der betroffenen Abkom-
men“. Liegt die UBRL, wie die EU meint, im Bereich eines Abkommens, so erweitert sich der 
Kreis der Berechtigten aus der EU für die betragsmässig grosszügigen Regeln der Schweizer 
Sozialgesetzgebung. Zum ersten sind mehr Personen bezugsberechtigt. Zum zweiten verkürzen 
sich die Fristen, bevor die Sozialgesetze in Anspruch genommen werden können. Und zum 
dritten verlängern sich die Jahre der Bezugsberechtigung und schliesslich werden die Gründe 
für einen Entzug enger definiert. 

Das treibt die Kosten der Schweizerischen Sozialwerke massiv in die Höhe.

Dazu Fragen zu zwei Beispielen: 

Eine Person mit genügenden liquiden Mitteln reist im Alter 57 ein, wohnt drei Jahre hier, eines 
davon mit Arbeitseinkommen von Fr. 50‘000.-. Darauf zahlt er ein Jahr lang AHV-Beiträge 
(Einzahlung ca. Fr. 5‘000.-) Vorherige 37 jährige Einzahlungen in die ausländische Altersvor-
sorge müssen angerechnet werden. Erhält er nun mit 65 eine lebenslängliche AHV-Rente? 
(Auszahlung z.B. 20 Jahre lang Fr. 10‘000.- pro Jahr = Fr. 200‘000.-).

Jemand reist mit 20 als selbständig Erwerbender in die Schweiz ein und stellt einem Freund im 
Ausreisestaat während drei Jahren je eine Rechnung für Leistungen von Fr. 2000.- pro Monat, 
die auch bezahlt wird. Darauf zahlt er Arbeitslosenversicherung (ca. Fr. 7600.-) Im übrigen lebt 
er während dieser Zeit von seinem Ersparten. Danach meldet er sich arbeitslos. Hat er danach 
Anspruch auf Arbeitslosenleistungen und danach lebenslänglichen Anspruch auf Sozialhilfe 
gemäss den SKOS Richtlinien?

Ob die UBRL effektiv, wie die EU meint, im Bereich eines Abkommens liegt, muss gemäss 
Bundesrat im Streitbeilegungsverfahren mit Begrüssung des EuGH geklärt werden. Mehr dazu 
unter „Unschärfen und Lücken im Vertragsbereich“
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